
Kurzübersicht   von der Waldgenossenschaft oberes Entlebuch  (WgoE)   
 

 
Ein Ansprechpartner für eine vollständige forstliche Beratung 
 - Holzanzeichnen (inkl. Schlagorganisation) 
 - Waldbauliche Planung 
 - Pflegeplanung (inkl. Abrechnung von Förderprojekten mit Kanton) 
 - Nutzungsplanung 
 - Organisation von Forstunternehmen 
 - Holzabsatz, -vermittlung 
 - Bestandesbegründung (Kulturplanung, Pflanzenvermittlung etc.) 
 - Beratung von allg. Arbeiten 

 
Kostenlose Nutzungsplanung und Holzanzeichnung 
 

Öffentliche Gelder für Waldpflege und Waldstrassen 
  

 Waldeigentümer kann Holzkäufer selber auswählen 
  
Besserer Preis 
 - Kostensenkungspotenzial durch gemeinsame Nutzungsplanung. 
 - Die Verrechnung der bezogenen Dienstleistungen wird zum       
   Selbstkostenpreis nach Vollkostenrechnung weiterverrechnet. 

 - Bündelungsprämie Fr. 3.00- 5.00  wird an Waldeigentümer ausbezahlt. 
  

Zahlung innert 30 Tagen 
 - Mahnung und Betreibung durch WgoE 
 

Risikokasse 
 - Reservefond für Härtefälle um Debitorenverlustrisiken abzufedern 

 
Gemeinsame Bewältigung von Naturkatastrophen 
 - Sturm oder Käferepidemien, Wasser, Erdrutsche und Feuer  
 

Besitzstandwahrung; Die Mitglieder bleiben uneingeschränkte 
Eigentümer ihrer Wälder.  

 - Die Mitgliedschaft kann jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten auf     
   Ende des Geschäftsjahres beendet werden.  

 - Die WgoE (vertreten durch Geschäftsführer) schlägt dem Waldeigentümer    
   periodisch forstliche Massnahmen in seinen Wäldern (Bestandesbegründung, 
   Pflegemassnahmen, Holzernte, etc.) vor. Der Waldeigentümer kann die  
   vorgeschlagenen Massnahmen ablehnen (Veto) teilweise oder vollständig  
   ausführen.  

 - Der Waldeigentümer kann die Initiative für die Durchführung einer forstlichen     
   Massnahme ergreifen.  
 - Alle Arbeiten im Wald können vom Waldeigentümer selber erledigt werden 
 

 Nicht bei jeder RO 


